
Fragen an Fahrschüler nach Urlaubsreisen 

Die Fahrschule ist eine Bildungseinrichtung, in der die Ausbilder*innen und Büroangestellten in 

kurzen Zeitabständen mit vielen Kund*innen auf engem Raum zusammentreffen. 

Die Gesundheit unserer Kunden*innen, Ausbilder*innen und Büroangestellten hat höchste Priorität. 

Besonders Reiserückkehrer stellen in der derzeitigen Lage ein erhöhtes Risiko dar. 

Wir bitten deswegen alle Kund*innen nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub und insbesondere vor 

dem ersten Kontakt mit unseren Ausbilder*innen, folgende Fragen zu beantworten und bei 

entsprechendem Ergebnis (siehe unten), erst zwei Wochen nach der Reiserückkehr wieder die 

Ausbildung aufzunehmen.      

                                                                                                                                                                

Beantworten Sie bitte folgende Fragen nach bestem Wissen und Gewissen:  

Habe ich Verdachtssymptome/ Erkältungssymptome? (Husten, Fieber, 

Gliederschmerzen, Verlust des Geschmacksinns o.ä.) JA NEIN 

 

Hatte ich in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer an COVID-19  

erkrankten Person, oder einer Person mit Verdachtssymptomen?  JA NEIN 

 

Habe ich mich an einem Ort aufgehalten, der nach der Einreisequarantäne-  

verordnung (EQV) als Risikogebiet eingestuft war oder in den letzten  

14 Tagen als solcher eingestuft wurde? JA  NEIN 

 

Am Urlaubsort gab es keine MNS-Pflicht, insb. auch nicht bei  

Unterschreitung des Mindestabstands?  JA  NEIN 

 

Habe ich mich in größeren Menschengruppen aufgehalten, in denen  

der Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte?  

(Partys, Märkte, Freizeitparks, private Feiern,  

religiöse Veranstaltungen o.ä.)  JA NEIN 

 

Stiegen die Infektionszahlen am Urlaubsort in den letzten 14 Tagen an?  JA NEIN 

 

 

 

Wird eine der o.g. Fragen mit „JA“ beantwortet, bitten wir Sie, die Ausbildung erst in zwei Wochen 

wieder aufzunehmen. 

 

Bei einem Aufenthalt in einem Risikogebiet oder einem Gebiet, welches in den letzten 14 Tagen als 

solches eingestuft wurde, gilt folgende Vorgehensweise: 

Wir setzen die Ausbildung erst in zwei Wochen wieder mit Ihnen fort  

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe dem Virus in unserer Fahrschule keine Chance 

zu geben. 

 

(Ausnahme zu allem: negativer Corona Test, nicht älter als zwei Tage) 

Wir werden dieses Dokument nach Einsichtnahme sofort datenschutzkonform vernichten. Wir 

verpflichten uns die Daten nicht weiterzugeben. 


